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wider oder durch Stürme in den Fluß geworfen werden, müfjen jpäteftens 
binnen acht Tagen herausgefchafft werden. 

Unterfagt tft e3 nach $ 11 a. a. D., durch einen fchiffbaren Strom, Fluß oder 
Kanal zu veiten, zu fahren oder mit einer Herde Vieh durchzutreiben. Das 
Tränfen foll nur an den dazu bejtimmten Stellen erlaubt fein, wobei indefjen 
durch entjprechende Vorrichtungen dafiv geforgt werden ‚muß, daß das Vieh 
nicht in den Strom hineingeht. 

Zum Schußge der Ufer-, Damm- und Steomregulivungswerte find innerhalb 
der NRegterungsbezirfe bejondere Bolizeiverordnungen erlafjen '), theilweife finden 

fi) entfprechende Beitinnmungen in den Bolizeiverordnungen, welche den Verkehr 
für einzelne jchiffbare Gewäfjer oder Theile derjelben vegeln (vergl. Kapitel IV). 

2. Schuß und Negulirungsbauten. 

Der 8 47 der Stroms, D.- u. U.-D. vom 14. April 1806 fchied die Wafjer- 

bauten in den Memel-Vliederungen in drei Klafjen, je nachdem fie lediglich die 
Erhaltung oder VBerbefjerung der Schiffahrt, nicht aber die Deckung abbrüchiger 
Ufer zum Gegenjtande hatten, oder gleichzeitig die Verbefferung der Schiffahrt 

und die Sicherung der Ufer bezwecten, oder lediglich zum Schuße der Ufer 
und der darauf befindlichen Anlagen beftimmt waren. 

Die Koften für alle Arbeiten der erjten Urt follten allein dem Staate, 
die Ausgaben für die der dritten Klafje angehörigen Veranftaltungen allein den 
Uferbefiger zufallen, hinfichtlich der gleichzeitig dem Iutereffe der Schiffahrt und 
der Mfer-Sicherung dienenden Werke aber jollte die Sriegs- und Domänen- 
fammer in jedem Falle bejtimmen, welchen Theil der Ausführungsfojten dev 
Staat und welchen die Uferbefiger herzugeben hätten. Die fragliche Anordnung 

mußte alsbald befolgt werden, es ftand indefjen beiden Theilen die Exgreifung 
de3 Nechtsweges hiergegen zu. 

Die vorerwähnten Beftimmungen, welche durch die eigenartige Organifation 
des Deichwejens in den Memel-Niederungen bedingt waren, haben mit dejjen 
Umgeftaltung auf der Grundlage des Deichgefeges ihre praktifche Bedeutung ver- 
foren, die Verpflichtung der Deichverbände bejchränft fich gegenwärtig auf die 
Herftellung und Unterhaltung der nad ihrer VBerfaffung von ihmen auszuführenden 

und zu erhaltenden Anlagen, die Sicherung der Ufer wird, als in nothwendigen 
Zufanmmenhange mit der Ausgeftaltung der Schiffahrtsrinne ftehend, vom Staate 

allein bewirkt, maßgebend find auch hier die Vorfchriften des Gejeges über die 
Befugniffe der Strombauverwaltung vom 20. Auguft 1883 und die allgemeinen 
Gefichtspunfte, welche in dem Abfchnitt I zur Darjtellung gelangt find. 

Die Entwicllung der Steombauten am Pregelftrome und an der Deime ift 
bereit3 auf ©. 344/5 kurz dargelegt. In dem 1817 aufgeftellten Koftenanjchlage 
waren fin die dringlichjten Arbeiten am PVregelftiome 18 311 Mark vorgefehen. 

Fir die Strecte innerhalb des Negierungsbezirts Gumbinnen find von 1852 

u. 1879 450 200 Maxf verausgabt worden, für die im Regierungsbezivte Königs- 

) Bergl. PB. B. der Neg. zu Gumbinnen vom 18. Dezember 1861 — Amtsblatt v. 
1862 ©. 133.
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berg belegene Pregelftrecke von 1817. iS 1879 im Ganzen 481 752 Mark, für 
die Deime von 1833 bi 1879 im Oanzen 218 000 Mark. 

Auf Grundlage der dem Abgeorbnetenhaufe vorgelegten Denkfchrift vom 
Dftober 1880?) wurden der Staatsregierung die Mittel zur Verfügung geitellt, 

welche dazu erforderlich waren, in dem unteren Pregel von Taptau bis Königs- 
berg eine Eleinfte Fahrtiefe von 1,50 m bei dem durchfchnittlich niedrigften Wafjer- 
ftande zu erzielen, den großen Friedrichsgraben bis auf eine Breite von 40 m 
bei Mittelwaffer zu bringen und die Mündungjtrece des Vtemonienftroms durch 
Baggerungen zu verbeffern. Für diefe Arbeiten find bis zum Etatsjahre 1891/92 
unter Einfluß der Koften für einige Brücenbauten bei Taptau insgefjammt 
1 800 000 ME. verwendet worden.?) Gefordert waren in der dem Abgeordneten- 
bauje im Januar 1894 zugegangenen Denkfchrift für noch erforderliche Ufer- 
befeftigungen und Begradigungen im Pregel und in der Deime, fowie für die 
Vertiefung de3 großen Friedrichsgrabens auf eine derjenigen diefer Waijer- 

ftraßen entjprechende Tiefe von 1,50 m weitere 1180 000 Marf Syn den Etats- 
1894 

1899 
den Betrag von 28900 Mark verwendet worden; von den für die Vertiefung 
des großen Friedrichsgrabens bisher bewilligten 30 000 Mark find in den Etats- 

jahren 27 600 Mark verausgabt. *) 

jahren find für den Pregel insgefammt 300 000 Mark bewilligt und bis auf 

189 

1899 
Die auf die Negulivung der Memel mit ihren Mündungsarmen Auf, 

Atmath und Gilge entfallenden Koften fünnen erft vom Jahre 1853 ab zahlen- 
mäßig angegeben werden. Diejelben betrugen in den Jahren 1853 bis 1878 
einschließlich insgefanımt 5 448 000 Max.’) 

AS Ziel für die Regulivung diefer Flußläufe war nach der Denkfchrift 
vom 27. Dftober 1880 in Ausficht genommen für diefelben bei Nliedrigwafjer 
eine geringfte Fahrtiefe von 1,40 m in der ungetheilten Memel und im Auß- 
ftrom, 1,70 m im Atmathitrom, 1,25 bis 1,40 m in der Gilge und im Seden- 

burger Kanal. Diejes Ziel ift unter Aufwendung der dafür veranfchlagten 
Kojten von 3 236 000 Mark bis zum Schlufje des Nechnungsjahres 1892/93 in 

der Hauptjache erreicht (vergl. S 337). Aufwendungen, welche die Nothwendig- 
feit dev Bewilligung außerordentlicher Mittel hervorgerufen hätten, find jeit dem 

>) „Denkfchrift, betr. die Negulirung der Spree und Havel u. f. w., vom 27. Dftober 
1880” — Anl. zu den Verhandlungen des Abgeordnetenhaufes der Leg. Per. 1880/81 Bd.I 
©. 421 flgd. ° 

?) „Dentjchrift, betr. die Thätigfeit der preußischen Wafferbauverwaltung innerhalb 
der Jahre 1880-1890” und „Denkjchrift, betr. die in der Zeit vom 1. April 1892 bi3 zum 

31. März 1893 erfolgten Bauausführungen an denjenigen Wafjerjtraßen, über deren 

Negulivung dem Landtage befondere Vorlagen gemacht find“ — Anl. zu den Verhandlungen 

de3 Abgeordnetenhaufes Leg. Ber. 1898/94 Bd. II ©. 934 flgd. 
) „Denkfchrift, betr. die in der Zeit vom 1. April 1897 bis zum 31. März 1899 

erfolgten Bauausführungen an denjenigen Wafferjtraßen, über deren Negulivung dem 
Landtage befondere Vorlagen gemacht find“. Druckfachen des Abgeordnetenhaufes der 
19, 2eg. Ber. Jr. 19. 

°) Vergl. die in Note 2 bezeichnete Denkfchrift S. 429 flgd.
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Schluffe des Nechnungsjahres 1892/93 für die Memel und ihre Mündungsarme 
nicht nothwendig gewefen. 

Die Erhaltung der durch Smanjpruchnahme außerordentlicher Kredite ge- 

bejjerten und der jonftigen hier in Frage kommenden öffentlichen Flüffe, jowie 
die Beftreitung von Ausgaben für fleinere Negulivungsarbeiten innerhalb der 

leßteven ift, bezw. wird aus den der Bauverwaltung unter Kapitel 65 Tit. 16 

des Staatshaushaltsetat3 für dauernde Ausgaben bewilligten Geldmitteln be- 
werfitelligt. 

“ 

3. Deichbauten. 

Don großer Bedeutung find die Deichanlagen im Miündungsgebiete des 

Memeljtromes (vergl. ©. 337), die in neuefter Zeit eine völlig veränderte Organi- 

fation erhalten haben. 
Nach $ 36 der Stroms, D.- u. U.» Ordnung vom 14. April 1806 zerfiel die 

eigentliche Kitauifche Niederung in zwei Haupt-Spzietäten, von denen die eine 
die auf der linken Seite der Memel und Gilge belegenen zu den Domänen- 
ämtern Linfuhnen und Seeenburg gehörigen und in deren Nähe und Umgebung 
befindlichen eingedeichten Ländereien umfaßte, während zu der zweiten die zu den 

Hemtern Kuckerneefe und Auf zählenden und in deren Nähe bezw. Umgebung 
liegenden eingedeichten Ländereien gehörten. Jede diejer Spztetäten bejtand ge- 

trennt für fih und war in Fleinere Damm-Gefchworenen-Beritte abgetheilt. Die 

Dümme zerfielen in gewifje Loofe, ein jeder Einfafje hatte die auf fein 2008 
fallenden ordentlichen Dammlaften ($ 18 a. a. O) unentgeltlich zu tragen, joweit 

nicht die in $ 17 a. a. D. vorgejehenen Befreiungen Plab griffen. An Stelle 
; i 1751 

der bisherigen Dammrollen von 1758 

tember 1754 follte vom 1. September 1806 ab die neu feitgefegte Dammrolle 
treten, die unter dem 28. Dezember 1808 fejtgeftellt wurde. Außerordentliche 
Deicharbeiten vegelten fich nach $ -37 flgd. a. a. D., auch für dieje galten nach 
$ 39 a. a. D. gewiffe Befreiungen. Ermäßigte Deichlaften trugen die im Nüc- 
ftau gelegenen Grundftücke, fowie die Ländereien im Amte Seckenburg, welche 
der Ueberfchwenmung dur) Binnenwaffer ausgefegt waren (8 26 a. a. D.). Die 
Staatsverwaltung ftand zu den Sozietäten dadurch in einem befonders engen 

Berhältniß, daß abgejehen von der Theilnahme der Negierungsvertreter an den 
Frühjahrs- und Hexbftichauen der jedesmalige Departementsrath (Deichdezernent) 
in den Sozietäts-Deputationen den VBorfit führte und daß die Wafjerbau- 
infpeftoren zu Tilfit und Kuckerneefe in ihrer Eigenfchaft als technijche Berather 
der Sozietäten gleichzeitig die Funktionen eines Deichhauptmanns und eines 

Deichinfpeftors in denfelben ausübten. 
Pteben den genannten beiden Sozietäten bildete fich in der Folge die Nauten- 

burger Deichjozietät. 
Sn neuer Zeit machte fich zumächit für die Linfuhnen—Serkenburger Deich- 

fozietät das dringende Bedirfniß geltend, die Aufbringung und VBertheilung der 

Deichlaften und die Bewachung der Deiche zwechmäßiger zu geftalten. Durch) 

Allerhöchite Verordnung vom 1. März 1884 (Amtsbl. der Regierung zu Gum: 

und des Separationg-Nezefjes vom 20. Sep=


